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(54) FÜHRUNGSSYSTEM ZUR FÜHRUNG WENIGSTENS EINES BEWEGBAR GELAGERTEN 
TÜRFLÜGELS

(57) Führungssystem (5) zur Führung wenigstens ei-
nes bewegbar gelagerten Türflügels (3a) relativ zu einem
Möbelkorpus (2), umfassend:
- eine erste Führungsschiene (7a) zur Führung des we-
nigstens einen Türflügels (3a),
- eine zweite Führungsschiene (7b) zur Führung des we-
nigstens einen Türflügels (3a), wobei die zweite Füh-
rungsschiene (7b) in einem Montagezustand relativ zur
ersten Führungsschiene (7a) quer verläuft,
- einen Träger (11), welcher zumindest entlang der zwei-
ten Führungsschiene (7b) verfahrbar ist und welcher mit
dem wenigstens einen Türflügel (3a) über wenigstens
drei voneinander beabstandet anordenbare oder im
Montagezustand angeordnete Möbelscharniere (10)
verbunden oder verbindbar ist, wobei der Träger (11) ei-
ne Längsrichtung (L1) aufweist,
wobei alle Möbelscharniere (10), über welche der we-
nigstens eine Türflügel (3a) mit dem Träger (11) verbind-
bar oder im Montagezustand verbunden ist, an einem
gemeinsamen, vom Träger (11) gesonderten Montage-
teil (16) angeordnet oder anordenbar sind, wobei der
Montageteil (16) mit dem Träger (11) über zumindest ei-
ne Befestigungsvorrichtung (18a, 18b) lösbar verbindbar
ist und dass der Montageteil (16) in einer quer zur Längs-
richtung (L1) des Trägers (11) verlaufenden Richtung mit
dem Träger (11) lösbar verbindbar ist.
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